
Auszüge aus der Landesverfassung von Baden-Württemberg: 

Artikel 11  

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage 
das Recht auf seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung. 

(2) Das öffentliche Schulwesen ist nach diesem Grundsatz zu gestalten. 

(3) Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände haben die erforderlichen Mittel, 
insbesondere auch Erziehungsbeihilfen, bereitzustellen. 

(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.  

Artikel 12 

(1) Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe, zur 
Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und 
Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortung, zu beruflicher und sozialer 
Bewährung und zu freiheitlicher und demokratischer Gesinnung zu erziehen. 

(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren Bereichen die Eltern, der 
Staat, die Religionsgemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden 
gegliederte Jugend. 

Artikel 14 

(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. 

(2) Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen Schulen sind unentgeltlich. ... 

  

Artikel 15 

(1) Die öffentlichen Volksschulen ( Grund- und Hauptschulen ) haben die Schulform 
der christlichen Gemeinschaftsschule... 

(3) Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder 
mitzubestimmen, muss bei der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens 
berücksichtigt werden. 

  

Artikel 16 

(1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage 
christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der Unterricht 
wird mit Ausnahme des Religionsunterrichts gemeinsam erteilt. 

.. 

Artikel 17 

(1) In allen Schulen waltet der Geist der Duldsamkeit und der sozialen Ethik. 

(2) Die Schulaufsicht wird durch fachmännisch vorgebildete, hauptamtlich tätige 
Beamte ausgeübt. 

(3) Prüfungen, durch die eine öffentlich anerkannte Berechtigung erworben werden 
soll, müssen vor staatlichen oder staatlich ermächtigten Stellen abgelegt werden. 

(4) Die Erziehungsberechtigten wirken durch gewählte Vertreter an der Gestaltung 
des Lebens und der Arbeit der Schule mit. Näheres regelt ein Gesetz. 

 

 



Artikel 18 

Der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ist ordentliches Lehrfach. Er wird 
nach den Grundsätzen der Religionsgemein- schaften und unbeschadet des 
allgemeinen Aufsichtsrechts des Staates von deren Beauftragten erteilt und 
beaufsichtigt. Die Teilnahme am Religionsunterricht und an religiösen Schulfeiern 
bleibt der Willenserklärung der Erziehungsberechtigten, die Erteilung des 
Religionsunterrichts der des Lehrers überlassen. 

 


